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(57) Zusammenfassung: Strahlenschutzanordnung insbe-
sondere zur Anbringung an mindestens einer Trägerschie-
ne, die vorzugsweise an einer oder mehreren Seiten eines
Behandlungstisches angebracht ist, mit einer Befestigungs-
vorrichtung an der mindestens eine Lamelle, die ein Mate-
rial zum Schutz vor Strahlung, vorzugsweise Röntgenstrah-
lung aufweist, vorzugsweise schwenkbar befestigt ist, wobei
die Befestigungsvorrichtung einen Halter, der auf die Träger-
schiene aufsetzbar ist, aufweist, wobei der Halter aufweist:
mindestens einen schwenkbar gelagerten Haltegriff, wobei
der Haltegriff ein freies Ende und ein Ende, an dem der
Haltegriff schwenkbar gelagert ist, aufweist, einen Schließ-
mechanismus geeignet zum Verriegeln des Halters an der
Trägerschiene, wobei der Schließmechanismus durch eine
Schwenkbewegung des mindestens einen an dem Halter
schwenkbar gelagerten Haltegriffs betätigbar ist.
Die Erfindung betrifft ferner eine Strahlenschutzanordnung
insbesondere zur Anbringung an mindestens einer Träger-
schiene, die vorzugsweise an einer oder mehreren Seiten
eines Behandlungstisches angebracht ist, mit einem Halter,
der auf die Trägerschiene aufsetzbar ist und mindestens ei-
ner Aufsetzlamelle, die an unterschiedlichen Positionen auf
dem Halter anbringbar ist, wobei vorzugsweise die Strah-
lenschutzanordnung mit einer der vorhergehenden Strahlen-
schutzanordnungen kombinierbar ist.
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Beschreibung

[0001] Die Erfindung betrifft eine Strahlenschutzan-
ordnung insbesondere zur Anbringung an einer Trä-
gerschiene, die an der Seite eines Behandlungsti-
sches angebracht ist, als Unterkörperschutz. Diese
Strahlenschutzanordnung ist insbesondere geeignet
zur Verwendung in der interventionellen Radiologie
und bei Operationen dient zum Schutz von beteilig-
tem Personal wie dem Arzt oder Assistenten gegen
auftretende Strahlung, insbesondere Röntgenstrah-
lung.

[0002] Die DE 10 2009 025 380 A1 betrifft eine
Strahlenschutzanordnung insbesondere zur Anbrin-
gung an einer Trägerschiene, die an der Seite ei-
nes Behandlungstisches angebracht ist. Die Strah-
lenschutzanordnung weist mindestens eine Lamel-
le aus einem Strahlenschutzmaterial und eine zuge-
hörige Befestigungsvorrichtung auf. Die Lamelle ist
an der Befestigungsvorrichtung schwenkbar befes-
tigt. Die Befestigungsvorrichtung weist einen Halter
auf, der auf die Trägerschiene aufsetzbar ist und mit
einer Feststelleinrichtung ist der Halter an der Träger-
schiene fixierbar.

[0003] Die WO 2004/107979 betrifft eine Strah-
lenschutzanordnung, die seitlich an einem medi-
zinischen Untersuchungs- oder Behandlungstisch
als Unterkörperschutz befestigbar ist. In einer Aus-
führungsform weist diese Strahlenschutzanordnung
mehrere nebeneinander angeordnete Lamellen auf,
die an einem Ende an einem gemeinsamen Träger-
element befestigt sind. Zusätzlich ist ein Oberteil vor-
gesehen, das an der Trägerschiene an dem Behand-
lungstisch befestigbar ist. Die Lamellen können bei
dieser bekannten Strahlenschutzanordnung aus ei-
ner Bleigummimatte bestehen, die beispielsweise in
PVC eingeschichtete Bleifolien aufweisen. Die Blei-
gummimatten werden in Umhüllungen eingesetzt, die
aus einem einfach zu reinigenden und zu sterilisie-
renden Stoff bestehen. Die Lamellen sind in ihrer
Länge veränderbar, in dem ein unteres Ende nach
oben umgeschlagen wird und dieses Ende in dieser
umgeschlagenen Position fixiert wird, beispielsweise
mittels Druckknöpfen, Klettverschluss oder durch die
Verwendung von Gurten.

[0004] Die DE 1 516 420 beschreibt eine Strahlen-
schutzvorrichtung mit mehreren einzelnen Bleigum-
milappen, die schwenkbar gelagert sind. Jeder Blei-
gummilappen ist um eine zu ihm senkrecht stehen-
de, oberhalb seines Schwerpunktes befindliche Ach-
se schwenkbar gelagert. In einer Ausführungsform ist
ein kammartiger Träger vorhanden, bei dem an den
Fortsätzen Zapfen vorhanden sind, an denen die ein-
zelnen Bleigummilappen schwenkbar befestigt sind.

[0005] Die DE 1 466 848 beschreibt eine Strah-
lenschutzvorrichtung, bei der Bleigummilappen über

Drehachsen an der Seitenkante eines Leuchtschirm-
trägers angebracht sind.

[0006] In der DE 27 49 826 A1 wird eine Röntgen-
strahl-Abschirmeinrichtung beschrieben, bei denen
Bleigummilappen vorhanden sind, die mit Klemmen
um Achsen schwenkbar angebracht sind. In einer
Ausführungsform weist eine Laufschiene ein T-förmi-
ges Innenprofil auf, in das Halter einsetzbar sind.

[0007] Die DE 30 12 463 C2 zeigt eine Strah-
lenschutzvorrichtung, bei der Bleigummilappen
schwenkbar an einem Träger aufgehängt sind. Bei
einer Ausführungsform weist ein Tragelement kam-
martige Fortsätze auf, an denen die Bleigummilappen
gelenkig gelagert sind.

[0008] Die DE 297 04 613 U1 beschreibt eine Strah-
lenschutzvorrichtung, bei der einzelne Bleigummi-
lappen verschwenkbar an einer Schiene angeord-
net werden können. In einer Ausführungsform ist
für jeden Bleigummilappen ein Träger vorhanden,
der in einer Führungsschiene verstellbar gelagert ist.
Die Bleigummilappen sind an einem Träger um ei-
ne Querachse schwenkbar gelagert. Weiterhin sind
Bremsmittel vorgesehen, mit denen verhindert wird,
dass die Träger innerhalb der Schiene ungewollt ver-
schoben werden. Alternativ kann hierzu eine Ras-
te oder eine Sperre eingesetzt werden. In einer wei-
teren Ausführungsform weist jeder Bleigummilappen
eine Öse mit einem Durchgangsloch auf, an der der
Bleigummilappen von einer Schwenkachse gehalten
wird.

[0009] Der Erfindung liegt die Aufgabe zugrunde, ei-
ne Strahlenschutzanordnung bereitzustellen, die ein-
fach an einem Behandlungstisch anzubringen und
einfach handbar ist. Desweiteren ist es eine Aufga-
be der Erfindung einen einfachen und sicheren Ver-
schluss für die Verriegelung der Strahlenschutzan-
ordnung an dem Behandlungstisch, sowie ein kom-
fortables Tragesystem der Strahlenschutzanordnung
bereitzustellen.

[0010] Diese Aufgabe wird mit einer Strahlenschutz-
anordnung gemäß den Patentansprüchen gelöst.

[0011] Die erfindungsgemäße Strahlenschutzanord-
nung eignet sich insbesondere zur Anbringung an ei-
ner Trägerschiene, die an der Seite eines Behand-
lungstisches angebracht ist.

[0012] Die Erfindung geht von dem Grundgedanken
aus, eine Strahlenschutzanordnung mit einem zuge-
hörigen Halter durch einen geeigneten Mechanismus
an einer gewünschten Position an der Trägerschiene
des Behandlungstisches zu verriegeln und somit ein
Abrutschen der Strahlenschutzanordnung zu verhin-
dern, wobei der Mechanismus durch ein oder mehre-
re Haltegriffe betätigt wird.
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[0013] Der/Die Haltegriff(e) werden von dem Fach-
personal zum komfortablen Tragen der Strahlen-
schutzanordnung verwendet und durch eine einfache
Schwenkbewegung des/der Haltegriff(e) kann sobald
die Strahlenschutzanordnung auf die Trägerschiene
aufgesetzt wird, der Mechanismus betätigt und somit
die Strahlenschutzanordnung an der Trägerschiene
verriegelt werden.

[0014] Dabei hat die Erfindung den Vorteil, dass die
feste Verriegelung der Strahlenschutzanordnung an
die Trägerschiene schnell und sicher ausgeführt wer-
den kann. Die Strahlenschutzanordnung muss für
das Verriegeln nicht abgesetzt werden. Bei der Ver-
riegelung befindet sich immer mindestens eine Hand
des Fachpersonals an der Strahlenschutzanordnung.
Somit kann ein unbeabsichtigtes Herunterfallen der
Strahlenschutzanordnung verhindert werden.

[0015] Die Erfindung hat auch den Vorteil, dass bei
der Verriegelung der Strahlenschutzanordnung an
der Trägerschiene das Verletzungsrisiko des Fach-
personals, durch Verletzung während der Verriege-
lung, z. B. Quetschung der Finger des Fachperso-
nals, verhindert werden kann und auch das Tra-
gen der Strahlenschutzanordnung von dem Behand-
lungstisch weg oder zu dem Behandlungstisch hin
komfortabel gestaltet wird.

[0016] Der/Die Haltegriff(e) sind vorzugsweise an
der Seite der Strahlenschutzanordnung angebracht,
so dass bei dieser Verriegelung auf die Verwen-
dung von Drehgriffen oder anderen Montageeinrich-
tungen an der dem Fachpersonal zugewandten Sei-
te der Strahlenschutzanordnung verzichtet werden
kann. Dies führt dazu, dass sich das Fachpersonal an
diesen Drehgriffen oder ähnlichem nicht stoßen.

[0017] Der/Die Haltegriff(e) sind vorzugsweise beim
Tragen der Strahlenschutzanordnung in einer Positi-
on in einem Winkel von 10°–70°, vorzugsweise 30°,
hochgeklappt in Relation zur Längsrichtung des Hal-
ters, so dass sich für das Fachpersonal möglichst we-
nig Belastung am Handgelenk einstellt und ein opti-
maler Tragkomfort gewährleistet werden kann.

[0018] Die Erfindung betrifft eine Strahlenschutzan-
ordnung insbesondere zur Anbringung an mindes-
tens einer Trägerschiene, die vorzugsweise an ei-
ner oder mehreren Seiten eines Behandlungstisches
angebracht ist, mit einer Befestigungsvorrichtung an
der mindestens eine Lamelle, die ein Material zum
Schutz vor Strahlung, vorzugsweise Röntgenstrah-
lung aufweist, vorzugsweise schwenkbar befestigt
ist, wobei die Befestigungsvorrichtung einen Hal-
ter, der auf die Trägerschiene aufsetzbar ist, auf-
weist, wobei der Halter aufweist: mindestens einen
schwenkbar gelagerten Haltegriff, wobei der Halte-
griff ein freies Ende und ein Ende, an dem der Halte-
griff schwenkbar gelagert ist, aufweist, einen Schließ-

mechanismus geeignet zum Verriegeln des Halters
an der Trägerschiene, wobei der Schließmechanis-
mus durch eine Schwenkbewegung des mindestens
einen an dem Halter schwenkbar gelagerten Halte-
griffs betätigbar ist.

[0019] Die eine oder mehrere Seiten des Behand-
lungstisches umfassen dabei sowohl die Längs- als
auch die Schmalseite des Behandlungstisches. Auch
kann eine oder mehrere Lamellen fest an der Befes-
tigungsvorrichtung angeordnet oder mindestens eine
schwenkbar oder mindestens eine kardanisch an der
Befestigungsvorrichtung aufgehängt sein. Auch ist ei-
ne beliebige Kombination der Anordnungs- bzw. Auf-
hängungsmöglichkeiten der einen oder mehreren La-
mellen möglich.

[0020] In einer weiteren Ausführungsform steht der
mindestens eine Haltegriff in direkter Wirkverbindung
mit dem Schließmechanismus. Eine direkte Wirkver-
bindung bedeutet in diesem Zusammenhang, dass
der Haltegriff direkt an den Schließmechanismus an-
grenzt und durch sein Wirken, beispielsweise eine
Bewegung des Haltegriffes, der Schließmechanis-
mus ausgelöst wird.

[0021] In einer weiteren Ausführungsform weist der
Schließmechanismus mindestens einen Schließrie-
gel auf, der geeignet ist den Halter der Strahlen-
schutzanordnung an der Trägerschiene zu verrie-
geln. Der Schließriegel kann eine rechteckige Grund-
fläche oder die Grundfläche eines Parallelogramms
mit einer bestimmten Höhe oder eines Zylinders, vor-
zugsweise eines Kreiszylinders aufweisen.

[0022] In einer weiteren Ausführungsform ist der
Haltegriff geeignet in eine erste Stellung geschwenkt
zu werden. In der ersten Stellung ist der Halter an
der Trägerschiene durch den Schließriegel nicht ver-
riegelt.

[0023] In einer weiteren Ausführungsform ist der
Haltegriff geeignet in eine zweite Stellung ge-
schwenkt zu werden. In der zweiten Stellung verrie-
gelt der mindestens eine Schließriegel den Halter an
der Trägerschiene.

[0024] In einer weiteren Ausführungsform weist der
Halter ein Längsprofil und eine Aufnahme auf, wo-
bei das Längsprofil eine Auflagefläche aufweist, und
wenn die Strahlenschutzanordnung auf die Träger-
schiene aufgesteckt ist, die Auflagefläche des Längs-
profils auf der Oberseite der Trägerschiene teilweise
aufliegt und wobei vorzugsweise der mindestens eine
Schließriegel sich in der Aufnahme befindet, die an
der Auflagefläche des Längsprofils derart angeordnet
ist, dass sich der mindestens eine Schließriegel in ei-
nem bestimmtem Abstand A zur Auflagefläche befin-
det.
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[0025] In einer weiteren Ausführungsform ist der Ab-
stand A derart ausgestaltet, dass wenn die Strahlen-
schutzanordnung auf die Trägerschiene aufgesteckt
ist, der Schließriegel in einem verriegelten Zustand
sich teilweise entlang der Unterseite der Trägerschie-
ne erstreckt. Der Abstand A kann dabei identisch zur
Dicke A' der Trägerschiene sein oder größer als die
Dicke A' der Trägerschiene, vorzugsweise 0,05–3,0
mm größer, weiter bevorzugt 0,5–1,5 mm größer.

[0026] In einer weiteren Ausführungsform ist der Ab-
stand A derart ausgestaltet, dass wenn die Strahlen-
schutzanordnung auf die Trägerschiene aufgesteckt
ist, der Schließriegel im verriegelten Zustand an die
Unterseite der Trägerschiene gedrückt ist, vorzugs-
weise in einem Winkel von 30°–60°, vorzugsweise
45° zur Normalen der Unterseite der Trägerschiene.
Auch kann der Schließriegel derart ausgestaltet sein,
dass der Schließriegel an die dem Schließriegel am
Nächsten liegende Kante der Trägerschiene in einem
Winkel von 30°–60°, vorzugsweise 45° zur Normalen
der Unterseite gedrückt wird.

[0027] In einer weiteren Ausführungsform weist das
Längsprofil eine kurze und eine lange Seite auf und
der Haltegriff ist geeignet parallel zur langen Seite
des Längsprofils des Halters zwischen der ersten und
der zweiten Stellung hin und her geschwenkt zu wer-
den.

[0028] In einer weiteren Ausführungsform ist der
Haltegriff in der ersten Stellung in einem Winkel von
10° bis 70°, vorzugsweise 30°, zur Längsrichtung des
Längsprofils des Halters bezogen auf die Oberseite
des Längsprofils angeordnet.

[0029] In einer weiteren Ausführungsform ist der
Haltegriff in der zweiten Stellung in einer Position in
einem Winkel von etwa –90° zur Längsrichtung des
Längsprofils des Halters bezogen auf die Oberseite
des Längsprofils angeordnet ist.

[0030] In einer weiteren Ausführungsform ist der
Haltegriff an der kurzen Seite des Längsprofils ange-
bracht.

[0031] In einer weiteren Ausführungsform weist der
Halter eine Lagerung auf, in der der Haltegriff
schwenkbar gelagert ist.

[0032] In einer weiteren Ausführungsform weist der
Haltegriff mindestens eine Rastaussparung auf, die
geeignet ist den Haltegriff in der ersten und/oder der
zweiten Stellung bis zu einer bestimmten Schwenk-
kraft zu halten.

[0033] In einer weiteren Ausführungsform weist der
Haltegriff eine Abrutschsicherung auf, die geeignet ist
ein Abrutschen einer Hand von dem Haltegriff in der
zweiten Stellung zu verhindern, wobei die Abrutsch-

sicherung vorzugsweise als Vorsprung an dem freien
Ende des Haltegriffs ausgebildet ist.

[0034] In einer weiteren Ausführungsform weist
der Schließmechanismus eine verschiebbare Stange
auf.

[0035] Die Erfindung betrifft auch eine Strahlen-
schutzanordnung insbesondere zur Anbringung an
mindestens einer Trägerschiene, die vorzugsweise
an einer oder mehreren Seiten eines Behandlungs-
tisches angebracht ist, mit einem Halter, der auf
die Trägerschiene aufsetzbar ist und mindestens ei-
ner Aufsetzlamelle, die an unterschiedlichen Posi-
tionen auf dem Halter anbringbar ist, wobei vor-
zugsweise die Strahlenschutzanordnung mit einer
der vorstehenden Strahlenschutzanordnungen kom-
binierbar ist.

[0036] In einer Ausführungsform weist der Halter
mindestens eine Bohrung und die mindestens eine
Aufsetzlamelle mindestens einen Zapfen auf. Dabei
ist der mindestens eine Zapfen in die mindestens ei-
ne Bohrung einsteckbar.

[0037] Der Begriff „Behandlungstisch” umfasst auch
alle Arten von Patientenlagerungstischen, Untersu-
chungstischen oder Operationstischen.

[0038] Die Erfindung wird nachstehend anhand von
Beispielen und der Zeichnung näher erläutert. Es zei-
gen:

[0039] Fig. 1 eine perspektivische Ansicht einer be-
vorzugten Ausführungsform einer Strahlenschutzan-
ordnung gemäß der vorliegenden Erfindung,

[0040] Fig. 2 eine vergrößerte Teilansicht der per-
spektivischen Ansicht von Fig. 1,

[0041] Fig. 3 eine weitere perspektivische An-
sicht der ersten bevorzugten Ausführungsform einer
Strahlenschutzanordnung gemäß der vorliegenden
Erfindung,

[0042] Fig. 4 eine Vorderansicht der ersten bevor-
zugten Ausführungsform einer Strahlenschutzanord-
nung gemäß der vorliegenden Erfindung, und

[0043] Fig. 5 eine perspektivische Ansicht eines
Sets von zwei Strahlenschutzanordnungen im verrie-
gelten Zustand an einer Trägerschiene an der Seite
und am Kopfbereich eines Behandlungstisches (nicht
dargestellt) gemäß einer zweiten bevorzugten Aus-
führungsform der vorliegenden Erfindung.

[0044] Fig. 1 zeigt eine Ausführungsform einer
Strahlenschutzanordnung 100 gemäß der vorliegen-
den Erfindung zur Anbringung an einen Behand-
lungstisch. Bei dem in Fig. 1 gezeigten Bespiel sind
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zwei Lamellen 101 jeweils an einer entsprechenden
Befestigungsvorrichtung 102 angeordnet. Die Strah-
lenschutzanordnung 100 weist ferner einen Halter
auf, wobei der Halter wiederum ein Längsprofil 105
aufweist. Das Längsprofil 105 weist eine kurze und ei-
ne lange Seite auf. An dem Längsprofil 105 ist an der
kurzen Seite seitlich ein Haltegriff 103 in einer Halte-
rung 115 um eine Schwenkachse 115b schwenkbar
gelagert. Gemäß der vorliegenden Ausführungsform
ist die Halterung 115 mit dem Längsprofil 105 durch
ein entsprechendes Verbindungsstück 115' verbun-
den. Das Längsprofil 105 weist ferner eine Auflage-
fläche 106 auf, wobei die Strahlenschutzanordnung
100, wenn diese auf eine Trägerschiene 200 (sie-
he Fig. 5) aufgesteckt ist, teilweise mit der Aufla-
gefläche 106 des Längsprofils 105 auf der Ober-
seite der Trägerschiene 200 aufliegt. Des Weiteren
hat das Längsprofil 105 an der dem Behandlungs-
tisch zugewandten Seite eine oder mehrere V-förmi-
ge Aussparungen 110, in die sich im aufgesteckten
Zustand entsprechende Zapfen 201 (siehe Fig. 5) der
Trägerschiene 200 erstrecken. Somit kann verhin-
dert werden, dass sich die Strahlenschutzanordnung
100 in seitlicher Richtung entlang der Trägerschie-
ne 200 bzw. des Behandlungstisches ungewollt ver-
schiebt. Des Weiteren weist der Halter einen Träger
116 auf, in dem sich in regelmäßigen Abständen Boh-
rungen in vertikaler Richtung befinden. Bohrungen
mit gleichem Durchmesser sind deckungsgleich auch
in dem Längsprofil 105 vorhanden. Durch diese Boh-
rungen können in dem aufgesteckten Zustand der
Strahlenschutzanordnung 100 zusätzlich sich nach
oben erstreckende Lamellen 118 (siehe Fig. 5) auf-
gesetzt werden. Dies gewährleistet einen Schutz vor
der Strahlung im Bereich des Oberkörpers des Fach-
personals, siehe Fig. 5.

[0045] Fig. 1 zeigt die Strahlenschutzanordnung 100
im unverriegelten d. h. geöffneten Zustand, bereit
zum Aufstecken auf die Trägerschiene 200. In dem
geöffneten Zustand ragt der Schließriegel 104 nicht
oder nur in sehr geringem Maße über den Träger 116
in Richtung Trägerschiene 200 heraus. So kann die
Strahlenschutzanordnung 100 derart auf die Träger-
schiene 200 aufgesteckt werden, dass sich die Trä-
gerschiene 200 zwischen dem Träger 116 und der
dem Behandlungstisch zugewandten Innenseite des
Längsprofils 105 befindet. Der Haltegriff 103 ist in
dem unverriegelten Zustand hochgeklappt und befin-
det sich in einem Winkel in Relation zur langen Sei-
te des Längsprofils des Halters in Richtung in einer
ersten Stellung, einer offenen Position. Dieser Winkel
beträgt vorzugsweise 10° bis 70°, besonders bevor-
zugt 30°. Daher stellt sich für das Fachpersonal mög-
lichst wenig Belastung am Handgelenk beim Tragen
der Strahlenschutzanordnung 100 ein und ein opti-
maler Tragkomfort kann gewährleistet werden.

[0046] Wie in Fig. 1 gezeigt, befindet sich der Hal-
tegriff 103 in Wirkverbindung mit einer Verbindungs-

stange 111, die sich in einer Aufnahme 107 erstreckt.
Der Haltegriff 103 in der Halterung 115 nach unten
in eine zweite Stellung um die Schwenkachse 115b
geschwenkt. Die Stirnfläche des Haltegriffs 103 ist an
der Seite, an der der Haltegriff 103 mit der Schwen-
kachse 115b an der Halterung 115' verbunden ist,
als Exzenter 115a ausgebildet. Der Exzenter 115a
drückt die Verbindungsstange 111 in Längsrichtung
des Längsprofils nach innen gegen eine Feder 113.
Die Feder sorgt dafür, dass im unverriegelten Zu-
stand der Haltegriff 103 in seiner ersten Stellung ver-
bleibt und nicht unbeabsichtigt einschwenkt. An der
Verbindungsstange 111 ist außerdem ein Schieber
112 befestigt, der in Verbindung mit einem Schließ-
riegel 104 steht. Dabei hat der Schließriegel 104
die Grundfläche eines Parallelogramms und weist ei-
ne bestimmte Höhe auf, wobei die Grundfläche des
Schließriegels 104 dabei eine lange und eine kur-
ze Seite besitzt. Die lange Seite ist in einem Winkel
von 45° zum Träger 116 verschoben. Der Schließ-
riegel 104 befindet sich durch eine Nut- und Fe-
derverbindung gleitend in der Aufnahme. Die Höhe
des Schließriegels 104 ist so bemessen, dass der
Schließriegel nicht bündig mit der Oberfläche der Auf-
nahme 107 abschließt. Dadurch kann der Schieber
112, der eine dem Schließriegel 104 entsprechen-
de Aussparung, ebenfalls in einem Winkel von 45°,
aufweist, eine Wirkverbindung mit dem Schließriegel
eingehen. Die Wirkverbindung ist derart ausgestaltet,
dass bei Bewegung der Verbindungsstange 111 der
Schieber 112 den Schließriegel 104 in der Nut- und
Federverbindung in Bezug auf das Längsprofil nach
außen drückt. Die Bewegung der Verbindungsstan-
ge 111 wird dabei durch das Schwenken des als Ex-
zenter 115a ausgebildeten Ende des Haltegriffs 103
bewirkt. Somit entsteht ein Schließmechanismus bei
dem das Schwenken des Haltegriffs 103 zu einer Be-
wegung des Schließriegels 104 und schließlich zu ei-
ner Verriegelung der Strahlenschutzanordnung 100
an einer Trägerschiene 200 führt. Der Träger 116 und
die Aufnahme 107 sind dabei so dimensioniert, dass
sobald die Strahlenschutzanordnung 100 auf die Trä-
gerschiene 200 aufgesteckt ist, sich der Schließrie-
gel 104 im verriegelten Zustand teilweise oder ganz
auf der Unterseite der Trägerschiene 200 erstreckt.
Der Abstand des Schließriegels 104 zur Unterseite
der Trägerschiene 200 beträgt dabei vorzugsweise
0 bis 1 mm, weiter bevorzugt 0,5 mm. Die Strahlen-
schutzanordnung 100 wird mit der Trägerschiene 200
verriegelt, so dass die Strahlenschutzanordnung 100
sich nicht unabsichtlich von der Trägerschiene 200
lösen kann.

[0047] Der Haltegriff 103 weist ferner eine Abrutsch-
sicherung 109 auf, die sich an seinem freien Ende, d.
h. gegenüberliegend zu dem Ende an dem der Hal-
tegriff in der Halterung 115 schwenkbar gelagert ist,
befindet. Ferner weist der Haltegriff 103 Rastausspa-
rungen auf, wobei in Fig. 1 nur eine Rastaussparung
108 gezeigt ist. Befindet sich der Haltegriff 103 in ei-
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ner Position in der eine der Rastaussparung in Kon-
takt mit einer Kante der Halterung 115 ist, so ist der
Haltegriff in dieser Position derart fixiert, so dass sich
diese Position nur durch Überwindung eines gewis-
sen Widerstandes, d. h. durch Überwindung einer be-
stimmten Schwenkkraft lösen lässt.

[0048] Fig. 2 zeigt eine perspektivische Teilansicht
eines Ausschnitts der Strahlenschutzanordnung 100
der ersten bevorzugten Ausführungsform gemäß der
vorliegenden Erfindung. Im Einzelnen ist die Verbin-
dungsstange 111, der an der Verbindungsstange 111
angebrachte Schieber 112, der mit dem Schieber 112
in Verbindung stehende Schließriegel 104, der durch
einen Nut- und Federmechanismus an der Aufnah-
me 107 angebracht ist, und der Träger 116 zu sehen.
Gezeigt ist auch die Rückstellfeder 113, die dazu ge-
eignet ist, durch geeigneten Druck auf den Schieber
112 den mit der Verbindungsstange 111 in Wirkver-
bindung stehenden Haltegriff 103 in der offenen Po-
sition, d. h. der ersten Stellung, zu halten.

[0049] Fig. 3 und Fig. 4 zeigen perspektivische An-
sichten der ersten bevorzugten Ausführungsform ei-
ner Strahlenschutzanordnung gemäß der vorliegen-
den Erfindung. Im Unterschied zu Fig. 1 und Fig. 2
befindet sich eine Schutzabdeckung 117 über der
Verbindungsstange 111, der Feder 113, der Aufnah-
me 107, dem Schieber 112, sowie teilweise über dem
Schließriegel 104. Es befindet sich in der Schutz-
abdeckung 117 eine entsprechende Aussparung, so
dass der Schließriegel 104 sich in seitlicher Rich-
tung frei bewegen kann und aus der Schutzabde-
ckung 117 herausragen kann. Die Strahlenschutzan-
ordnung 100 befindet sich in Fig. 3 und Fig. 4 im
Unterschied zu Fig. 1 und Fig. 2 in verriegeltem Zu-
stand. Dabei ragt der Schließriegel 104 über den Trä-
ger 116 in Richtung Trägerschiene 200 bzw. Behand-
lungstisch (beides nicht dargestellt) über den Trä-
ger 116 hervor. Ist die Strahlenschutzanordnung 100
in diesem Zustand auf eine Trägerschiene 200 auf-
gesteckt, so kann in dieser zweiten, geschlossenen
Stellung des Haltegriffs 103 der Schließriegel 104 so
angeordnet werden, dass er sich teilweise oder ganz
über die Unterseite der Trägerschiene 200 erstreckt.
Die Strahlenschutzanordnung ist damit verriegelt und
wird an einem unbeabsichtigten Herunterfallen ge-
hindert. Die zweite, geschlossene Stellung des Hal-
tegriffs 103 ist nach unten gerichtet, im Winkel von et-
wa –90° im Bezug zur Längsrichtung des Längspro-
fils 105. Dabei befindet sich der Haltegriff 103 in einer
entsprechenden Aussparung der Halterung 115, so
dass der Haltegriff 103 mit einer Seite der Halterung
115 bündig abschließt. Erfindungsgemäß ist es je-
doch auch möglich, dass in einer geschlossenen Po-
sition der Haltegriff 103 noch weiter in die Halterung
eingeschwenkt ist, so dass sich der Haltegriff 103 in
einer dort entsprechenden Aussparung befindet und
bündig mit der Unterseite des Halters abschließt.

[0050] Fig. 5 zeigt ein Set von zwei Strahlenschutz-
anordnung 100 im verriegelten Zustand an der Trä-
gerschiene 200 im Kopfbereich eines Behandlungs-
tisches gemäß einer zweiten Ausführungsform der
vorliegenden Erfindung. In dieser Ausführungsform
befinden sich zwei Haltegriffe 103, 103' jeweils an der
kurzen Seite des Längsprofils. In diesem Fall steht
der Haltegriff 103 als auch der erste Haltegriff 103'
in Verbindung mit einem Schließmechanismus ge-
mäß der ersten bevorzugten Ausführungsform, wie
in den Fig. 1 bis Fig. 4 vorhergehend beschrieben.
Somit existieren an der Halterung zwei Schließriegel
104, 104', zwei Haltegriffe 103, 103', zwei Halterun-
gen 115, 115', zwei Verbindungsstangen 111, 111',
zwei Schieber 112, 112', zwei Federn 113, 113', so-
wie zwei Aufnahmen 107, 107'.

[0051] Erfindungsgemäß können Trägerschienen
200 an allen Längs- und Schmalseiten eines Behand-
lungstisches angebracht werden, so auch beispiels-
weise im Fußbereich des Behandlungstisches. Fer-
ner kann die Trägerschiene 200 an einer oder meh-
reren Seiten des Behandlungstisches unterbrochen
sein oder es können mehrere Trägerschienen 200
an einer oder mehreren gleichen Seiten des Behand-
lungstisches angebracht sein. Erfindungsgemäß ist
es möglich mehrere Strahlenschutzanordnungen 100
nebeneinander an einer oder mehreren gleichen Sei-
ten des Behandlungstisches anzubringen, beispiels-
weise zwei Strahlenschutzanordnungen 100 neben-
einander an einer Längsseite des Behandlungsti-
sches.

[0052] Zusätzlich können wie gezeigt, erste Aufsetz-
lamellen 118a und zweite Aufsetzlamellen 118b (ei-
ne gezeigt) zum Schutz des Oberkörpers des Fach-
personals vor Strahlung angebracht werden. Die ers-
ten Aufsetzlamellen 118a sind an der Längsseite des
Behandlungstisches angeordnet, weisen einen Knick
hin zum Behandlungstisch auf und sind zweiteilig
ausgestaltet. Die zweite Aufsetzlamelle 118b ist brei-
ter und weist eine gerade Grundform auf. Sie ist an
der Schmalseite des Behandlungstisches angeord-
net. Die Aufsetzlamellen 118a, 118b weisen an ih-
rer Unterseite eine oder mehrere Zapfen auf (nicht
gezeigt), die geeignet sind in Bohrungen 114 an der
Oberseite des Halters gesteckt zu werden. Die Auf-
setzlamellen 118a und 118b können auf andere Wei-
se auf dem Halter bzw. dem Längsprofil 105 befestigt
werden.

[0053] Die Bohrungen 114 haben beispielsweise al-
ternierende Abstände, können aber gemäß einer an-
deren Ausführungsform äquidistante Abstände ha-
ben. Die Bohrungen 114 bilden somit eine Lochreihe
auf der Strahlenschutzanordnung 100 bzw. auf den
nebeneinander angeordneten Strahlenschutzanord-
nungen 100, so dass die Aufsetzlamellen 118a, 118b
variabel entlang der Lochreihe angeordnet werden
können. So ist es beispielsweise möglich während ei-
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ner Operation eine Aufsetzlamelle 118a, 118b derart
zu verschieben, dass ein Spalt zwischen zwei Auf-
setzlamellen 118a, 118b entsteht, durch den der Pa-
tient versorgt werden kann. Dieser Spalt kann nach
der Versorgung wieder geschlossen werden, indem
die verschobene Aufsetzlamelle 118a, 118b wieder
an ihre ursprüngliche Position zurückgesetzt wird.

[0054] Erfindungsgemäß ist es auch möglich die
Lochreihe der Bohrungen 114 durch andere Mittel
zum Anordnen und Festhalten der Aufsetzlamellen
118a, 118b zu ersetzen. So kann jede Aufsetzla-
melle 118a, 118b eine Befestigungseinrichtung auf-
weisen, die formschlüssig und/oder kraftschlüssig an
dem Halter befestigbar ist. Beispielsweise weist die
Befestigungseinrichtung ein U-Profil auf, das auf das
Längsprofil 105 aufsetzbar ist. Vorzugsweise ist das
U-Profil wie eine Klammer ausgebildet, und weist
Rastmittel auf, die beispielsweise mit einer Einras-
trille an der Außenseite des Längsprofils 105 lösbar
in Eingriff bringbar ist. Dabei ist es vorteilhaft, dass
mindestens die Einrastrille oder die Ausstülpung bzw.
Aussparung aus einem elastischen Material, beispiel-
weise einem Kunststoff besteht.

[0055] In die V-förmigen Aussparungen 110 der
Strahlenschutzanordnungen 100 ragen die Bolzen
201 der Trägerschiene 200 herein, so dass eine et-
waige Längsverschiebung der Strahlenschutzanord-
nung 100 an der Trägerschiene 200 verhindert wer-
den kann.

[0056] In einer weiteren Ausführungsform weist die
Strahlenschutzanordnung 100 zwei schwenkbare
Haltegriffe 103, 103' auf, wobei jedoch nur der Halte-
griff 103 mit einem Schließmechanismus in Wirkver-
bindung steht. Der andere Haltegriff 103' ist lediglich
in der Halterung 115' schwenkbar gelagert und kann
dementsprechend in die erste und zweite Position
eingeschwenkt werden, ohne jedoch einen Schließ-
mechanismus dadurch zu betätigen.

[0057] Durch die Verwendung einer variablen Be-
festigung der Strahlenschutzanordnung 100 an der
Trägerschiene 200 durch die vorstehend beschrie-
bene Verriegelung und der Verwendung der varia-
blen Anordnung von Aufsetzlamellen 118a, 118b auf
dem Halter der Strahlenschutzanordnung wird ein op-
timaler Schutz des Bedien- bzw. Fachpersonals vor
Strahlung gewährleistet bei gleichzeitiger Anpassung
des Strahlenschutzes an die Bedürfnisse des Bedien-
bzw. Fachpersonals bzw. Anpassung an die spezi-
fischen Gegebenheiten der jeweiligen Behandlung
des Patienten.

[0058] Obwohl die Erfindung mittels der Figuren und
der zugehörigen Beschreibung dargestellt und detail-
liert beschrieben ist, sind diese Darstellung und diese
detaillierte Beschreibung illustrativ und beispielhaft
zu verstehen und nicht als die Erfindung einschrän-

kend. Es versteht sich, dass Fachleute Änderungen
und Abwandlungen machen können, ohne den Um-
fang und den Geist der folgenden Ansprüche zu ver-
lassen. Insbesondere umfasst die Erfindung eben-
falls Ausführungsformen mit jeglicher Kombination
von Merkmalen, die vorstehend oder nachfolgend zu
verschiedenen Ausführungsformen genannt oder ge-
zeigt sind.

[0059] Die Erfindung umfasst ebenfalls einzelne
Merkmale in den Figuren auch wenn sie dort im Zu-
sammenhang mit anderen Merkmalen gezeigt sind
und/oder vorstehend oder nachfolgend nicht genannt
sind. Auch können die in den Figuren und der Be-
schreibung beschriebenen Alternativen von Ausfüh-
rungsformen und einzelne Alternativen deren Merk-
male vom Erfindungsgegenstand beziehungsweise
von den offenbarten Gegenständen ausgeschlos-
sen sein. Die Offenbarung umfasst Ausführungsfor-
men, die ausschließlich die in den Ansprüchen bezie-
hungsweise in den Ausführungsbeispielen beschrie-
benen Merkmale umfasst sowie auch solche, die zu-
sätzliche andere Merkmale umfassen.
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Patentansprüche

1.  Strahlenschutzanordnung insbesondere zur An-
bringung an mindestens einer Trägerschiene, die vor-
zugsweise an einer oder mehreren Seiten eines Be-
handlungstisches angebracht ist, mit
einer Befestigungsvorrichtung an der mindestens ei-
ne Lamelle, die ein Material zum Schutz vor Strah-
lung, vorzugsweise Röntgenstrahlung aufweist, vor-
zugsweise schwenkbar befestigt ist, wobei die Befes-
tigungsvorrichtung einen Halter, der auf die Träger-
schiene aufsetzbar ist, aufweist, wobei der Halter auf-
weist:
mindestens einen schwenkbar gelagerten Haltegriff,
wobei der Haltegriff ein freies Ende und ein Ende, an
dem der Haltegriff schwenkbar gelagert ist, aufweist,
einen Schließmechanismus geeignet zum Verriegeln
des Halters an der Trägerschiene, wobei der Schließ-
mechanismus durch eine Schwenkbewegung des
mindestens einen an dem Halter schwenkbar gela-
gerten Haltegriffs betätigbar ist.

2.  Strahlenschutzanordnung nach Anspruch 1, wo-
bei der mindestens eine Haltegriff in direkter Wirkver-
bindung mit dem Schließmechanismus steht.

3.  Strahlenschutzanordnung nach Anspruch 1 oder
2, wobei der Schließmechanismus mindestens einen
Schließriegel aufweist, der geeignet ist den Halter an
der Trägerschiene zu verriegeln.

4.   Strahlenschutzanordnung nach einem der An-
sprüche 2 oder 3, wobei der Haltegriff geeignet ist in
eine erste Stellung geschwenkt zu werden und wobei
in der ersten Stellung der Halter an der Trägerschie-
ne durch den Schließriegel nicht verriegelt ist.

5.   Strahlenschutzanordnung nach einem der An-
sprüche 2 bis 4, wobei der mindestens eine Halte-
griff geeignet ist in eine zweite Stellung geschwenkt
zu werden und wobei in der zweiten Stellung der min-
destens eine Schließriegel den Halter an der Träger-
schiene verriegelt.

6.   Strahlenschutzanordnung nach einem der An-
sprüche 2 bis 6, wobei der Halter ein Längsprofil und
eine Aufnahme aufweist, wobei das Längsprofil ei-
ne Auflagefläche aufweist und, wenn die Strahlen-
schutzanordnung auf die Trägerschiene aufgesteckt
ist, die Auflagefläche des Längsprofils auf der Ober-
seite der Trägerschiene teilweise aufliegt und wobei
vorzugsweise der mindestens eine Schließriegel sich
in der Aufnahme befindet, die an der Auflagefläche
des Längsprofils derart angeordnet ist, dass sich der
mindestens eine Schließriegel in einem bestimmten
Abstand A zur Auflagefläche befindet.

7.   Strahlenschutzanordnung nach einem der An-
sprüche 2 bis 6, wobei der Abstand A derart ausge-
staltet ist, dass wenn die Strahlenschutzanordnung

auf die Trägerschiene aufgesteckt ist, der Schließrie-
gel im verriegelten Zustand sich teilweise entlang der
Unterseite der Trägerschiene erstreckt.

8.   Strahlenschutzanordnung nach einem der An-
sprüche 2 bis 7, wobei der Abstand A derart ausge-
staltet ist, dass wenn die Strahlenschutzanordnung
auf die Trägerschiene aufgesteckt ist, der Schließrie-
gel im verriegelten Zustand an die Unterseite der Trä-
gerschiene gedrückt ist, vorzugsweise in einem Win-
kel von 45° zur Normalen der Unterseite der Träger-
schiene.

9.   Strahlenschutzanordnung nach einem der An-
sprüche 1 bis 9, wobei das Längsprofil eine kurze und
eine lange Seite aufweist und wobei der mindestens
eine Haltegriff geeignet ist, parallel zur langen Seite
des Längsprofils des Halters hin und her geschwenkt
zu werden.

10.  Strahlenschutzanordnung nach einem der An-
sprüche 4 bis 10, wobei der mindestens eine Halte-
griff in der ersten Stellung in einer Position in einem
Winkel von 10° bis 70°, vorzugsweise 30°, zur Längs-
richtung des Längsprofils des Halters bezogen auf die
Oberseite des Längsprofils angeordnet ist.

11.  Strahlenschutzanordnung nach einem der An-
sprüche 5 bis 10, wobei der mindestens eine Halte-
griff in der zweiten Stellung in einer Position in einem
Winkel von etwa –90° zur Längsrichtung des Längs-
profils des Halters bezogen auf die Oberseite des
Längsprofils angeordnet ist.

12.  Strahlenschutzanordnung nach einem der An-
sprüche 1 bis 11, wobei der mindestens eine Halte-
griff an der kurzen Seite des Längsprofils angebracht
wird.

13.  Strahlenschutzanordnung nach einem der An-
sprüche 1 bis 12, wobei der Halter eine Lagerung auf-
weist, in der der Haltegriff schwenkbar gelagert ist.

14.  Strahlenschutzanordnung nach einem der An-
sprüche 5 bis 13, wobei der Haltegriff mindestens
eine Rastaussparung aufweist, die geeignet ist den
Haltegriff in der ersten und/oder der zweiten Stellung
bis zu einer bestimmten Schwenkkraft zu halten.

15.  Strahlenschutzanordnung nach einem der An-
sprüche 1 bis 14, wobei der Haltegriff eine Abrutsch-
sicherung aufweist, die geeignet ist ein Abrutschen
einer Hand von dem Haltegriff in der zweiten Stellung
zu verhindern, wobei die Abrutschsicherung vorzugs-
weise als Vorsprung an dem freien Ende des Halte-
griffs ausgebildet ist.

16.    Strahlenschutzanordnung insbesondere zur
Anbringung an mindestens einer Trägerschiene, die
vorzugsweise an einer oder mehreren Seiten eines
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Behandlungstisches angebracht ist, mit einem Hal-
ter, der auf die Trägerschiene aufsetzbar ist und min-
destens einer Aufsetzlamelle, die an unterschiedli-
chen Positionen auf dem Halter anbringbar ist, wobei
vorzugsweise die Strahlenschutzanordnung mit einer
Strahlenschutzanordnung einer nach einem der An-
sprüche 1 bis 15 kombinierbar ist.

17.  Strahlenschutzanordnung nach Anspruch 16,
wobei der Halter mindestens eine Bohrung und die
mindestens eine Aufsetzlamelle mindestens einen
Zapfen aufweist und wobei der mindestens eine Zap-
fen in die mindestens eine Bohrung einsteckbar ist.

Es folgen 5 Seiten Zeichnungen
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Anhängende Zeichnungen
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